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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.10.1961

Norm

KFG 1955 §85 Abs6

Rechtssatz

1) der § 85 Abs 6 KFG 1955 findet auch auf Traktoren bei der Feldarbeit Anwendung.

2) Der Begri7 des "sich Entfernens vom Kraftfahrzeug" als Voraussetzung der nach § 85 Abs 6 KFG 1955 gebotenen

Vorsicht ist, je nachdem, ob es sich um die Gefahr des Abrollens des Kraftfahrzuges oder um die einer unbefugten

Inbetriebnahme desselben handelt, verschieden auszulegen.

3) Es ist nicht vorhersehbar, daß ein erwachsener, sonst verlässlicher, mit Feldarbeiten beauftragter Landarbeiter, der

sich bisher nie an dem Traktor zu scha7en machte, ein kurzes Beiseitegehen des Traktorführers benützen werde, um

den Traktor zu besteigen und mit ihm loszufahren.
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